
Klub der Freiheitlichen Bezirksräte Wien Penzing

Die unterfertigenden Bezirksräte stellen namens der Fraktion der Freiheitlichen 
Bezirksräte auf der am 25.01.2017 stattfindenden ordentlichen Sitzung der 
Bezirksvertretung von Wien Penzing gemäß § 24 der Geschäftsordnung folgenden

Resolutionsantrag

Die Bezirksvertretung möge beschließen:

Die Bezirksvertretung Penzing unterstützt das aktuelle Volksbegehren gegen TTIP, TISA 
und CETA.

Begründung

Bürgerinteresse:  

Vom 23. bis 30. Jänner findet die Eintragungswoche für das Volksbegehren gegen TTIP, 
CETA und TISA statt. 

Die von der Bezirksvertretung Penzing bereits 2015 und 2016 angenommen Resolutionen 
gegen diese Abkommen sprechen für sich. 

Da wir dem Bürger im Wort stehen ist die Unterstützung des Volksbegehren gegen TTIP 
TISA und CETA ehrenvolle Pflicht eines jeden aufrechten, dem Wohl der Penzinger 
Bevölkerung verpflichteten Penzinger Bezirksrats.

Die im Handelspakt TTIP vorgesehenen Sonderklagsrechte (ISDS) sowie die sogenannte 
„regulatorische Kooperation“ stellen eine massive Bedrohung der europäischen Umwelt- 
und Sozialstandards dar. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie der wirtschaftliche 
Nutzen von TTIP sind hingegen mehr als fraglich. 

Die in TiSA vorgesehene Privatisierung der Dienstleistungen birgt die Gefahr, dass 
beispielsweise die Wasserversorgung von privaten Anbietern übernommen wird. Dies oder
ähnliches gilt für alle Dienstleistungen, die nicht explizit in einer Negativliste 
ausgenommen werden.

Auch führt TiSA dazu, dass inländische Anbieter nicht bevorzugt behandeln werden 
dürfen.

CETA gilt darüber hinaus auch als „Blaupause“ für TTIP und für andere zukünftige 
Handelsabkommen der EU. 

Wie bei TTIP sind bestehende Umwelt- und Sozialstandards durch Sonderklagsrechte für 
Konzerne und durch die sogenannte „regulatorische Kooperation“ in Gefahr.  
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http://info.ttip.at/wirtschaft-arbeitsplaetze/
http://info.ttip.at/regulatorische-kooperation/
http://info.ttip.at/isds/
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Die in CETA vorgesehenen Sonderklagerechte für Konzerne (ISDS) geben US-Investoren 
auch ohne TTIP die Möglichkeit, über kanadische Tochterfirmen europäische Staaten zu 
verklagen. 

BV-StV Mag. Oliver Drahosch, MBA KO BR Mag. Bernhard Loibl

BR Barbara Drahosch, MBA BR Bernhard Patzer,   
13.01.2017
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